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Bundestagswahl und Volksentscheid in der Stadt Bremen: 
Wahlbenachrichtigungen werden verschickt 

BREMEN – Am 24. September sind in der Stadt Bremen 392 941 Menschen für die Wahl zum 
19. Deutschen Bundestag wahlberechtigt. Zeitgleich wird ein Volksentscheid zur Verlängerung 
der Wahlperiode der Bremischen Bürgerschaft durchgeführt. Für den Volksentscheid sind zusätz-
lich 8 361 16- und 17-Jährige stimmberechtigt.  

Die Wahlbenachrichtigung für beide Abstimmungen wird ab heute, 14. August 2017, verschickt. 
Aus diesem Anlass hat der Landeswahlleiter für Bremen, Jürgen Wayand, zu einem Pressege-
spräch ins Wahlamt der Stadt Bremen geladen. Ebenfalls anwesend waren Herr Horst Monsees 
von der Bremischen Bürgerschaft sowie Frau Martina Reicksmann vom Blinden- und Sehbehin-
dertenverein Bremen e.V. 

Die Wahlbenachrichtigungen werden vom 14. August bis einschließlich 19. August 2017 zuge-
stellt. Wer bis zum kommenden Samstag keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, sollte sich ab 
Montag, 21. August, mit dem Wahlamt in Verbindung setzen. Wer nicht in das Wählerverzeich-
nis aufgenommen wurde, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss in der Woche vom 4. bis 
zum 8. September Einspruch einlegen. Später eingehende Einsprüche können nur noch in beson-
deren Fällen (z. B. wenn die Betroffenen die Frist ohne eigenes Verschulden versäumt haben) be-
rücksichtigt werden. 

Gemeinsam mit der Wahlbenachrichtigung wird in diesem Jahr ein Informationsheft der Bremi-
schen Bürgerschaft zum Volksentscheid verschickt. Darin werden der Ablauf des Volksentscheids, 
der geplante Gesetzesentwurf sowie die Argumente für und gegen die Verlängerung der Wahl-
periode dargestellt. 

Für blinde und sehbehinderte Menschen ist der Gang ins Wahllokal eine besondere Herausforde-
rung, meist ist die Unterstützung durch eine Vertrauensperson notwendig. Der Blinden- und 
Sehbehindertenverein Bremen e. V. bietet für beide Abstimmungen eine Stimmzettelschablone 
an, mit deren Hilfe eigenständig gewählt werden kann. 

 

Öffnungszeiten und Kontakt des Wahlamtes: 

Montag bis Freitag: 09:00 bis 16:00 Uhr, Donnerstag 09:00 bis 18:00 Uhr 
Ab dem 26. August 2017: Samstags von 09:00 bis 13:00 Uhr 
Freitag, 22.09.2017: 09:00 bis 18:00 Uhr  
Samstag, 23.09.2017: 09:00 bis 13:00 Uhr  
Wahlsonntag, 24.09.2017: 08:00 bis 18:00 Uhr 

Telefon: (0421) 361 88 888 
Telefax: (0421) 361 22 78 
E-Mail: wahlamt@statistik.bremen.de 
Internet: www.wahlen.bremen.de 


